




























Endzweck der Stiftung

( zu § 4 des Hauptstiftungsbriefes , vid . ad § 7 )

Bin Hochedler und Hochweiser Magistrat - Endzweck ex anore

Public ! genehmigen & vid $ 7 ad usus publicos in re medica & * 8

zum Besten des Publici & § 14 zum Besten das Public ! allein &

Hier istX zu verstehen,dass nicht Senatus allein das Pub¬

licum ist,ob er schon die Spitze und Vertretung desselben ist ,
dass nicht eine willkührliche Herrschaft,die für die bürgerliche

Freiheit ein Hemmniss bedeutet,ein Allgemeingut ist,dass nAcht

Bestrabungen,welche auf dieses verwerfliche Ziel hinarbeiten ,
Gesetze sind,wie schlechte Regierungen sich einreden,sondern ,
dass den Bürgern der Vaterstadt,aus welchen der Senat besteht

und gewählt wird,zusammengenommen die Allgemeinheit ausmachen .

Das allgemeine Beste,das Gemeinwohl habe ich im Auge,die Allge¬

meinheit soll wachen über mein und ihr Gut . So meine ich den

Fehltritten des Senats und der Aerste - denn alle Menschen sind

dem Irrthum unterworfen - eine Riegel vorschieben zu können .

Die Bürger dieser Stadt bilden die Allgemeinheit,und die

aus ihnen gewählten Collegieh des Senats und der Bürger ( 51 er

u . 9 er ) sind die Spitzen der Bürgerschaft oder Allge einheit .

Und so kann ^ eben diesen Spitzen und Sprechern der Allgemein¬

heit jeder Bürger nachfragen,wie es um meine Stiftung und deren

Verwaltung steht,wennes etwa irgendwo beim Senat,den Bürgercol -

legien oder den Aersten selbst fehlen sollte .

( Monite fol . 3 vers . bis 5 vers . )

Mein Haus und . Alles / was ich habe sei bestimmt Aerzte

fromm,redlich,fleissig und geschickt zur Förderung des allgemei¬

nen Wohls zu machen . kein Haus soll nicht ein Fress - Sauff - oder

Spiol = noch Hurenhaus sein,nicht zum Müssiggang und Lastern ,
sondern zu Studien und rechtschaffehem Leben dienen . Ja es soll

ein wahrhaftiges Gotteshaus sein ^ dessen Endzweck ist,Gottes

Ehre und das allgemeine Beste . <

( Uonita fol . 30 vers . u . 31 . )



Die Aerzte sollen bei der Vertheilung aus meinem Institut nieht

ihre Söhne bedenken,haben sie kein Geschick,sollen sie nicht

Aerzte werden,die Medizin erfordert aufgeweckte Köpfe . Es ist

besser sie lernen Handwerk oder andere Professionen . Ehrliche

Arbeit,ob . sie auch gering,seh &ndet nicht . Der Endzweck &XX ist ,

der Vaterstadt zu nützen und gute Aerzte und Chirurgen zu bil¬

den,nicht den merzten Almosen und Brod zu schaffen,nicht davon

zu prassen .

( Monita fol . 51 )

Mein Institut ist pro Publico,Senat und Bürgerschaft,s *

allesammt Bürger . Das Publicum soll Richter und Beschützerx sein .

( Schedul . pg 44 )

Mein Institut wird ein immerwährendes Fideicommisd meiner

Familie und zugleich der Aerzte setn .

( Honita fol . 48 )



Endzweck dar Stiftung

( zu § 4 dos Hauptstiftungsbriefes , vid . ad § 7 )

Ein Hochedler und Hochweiser Magistrat - Endzweck ex amore

Publici genehmigen & vid § 7 ad usus publicos in re medica & § 8

zum Besten dos Publici & § 14 ' zum Besten des Publici allein &

Hier istX zu verstehen,dass nicht Senatus allein das Pub¬

licum ist,ob er schon die Spitze und Vertretung desselben ist ,

dass nicht eine willkührliche Herrschaft,die für die bürgerliche

Freiheit ein Hemmniss bedeutet,ein Allgemeingut ist,dass n& cht

Bostrebungen,Y .'elcheauf dieses verwerfliche Ziel hinarbeiten ,
1 j _

Gesetze sind,wie schlechte Regierungen sich einreden,sondern ,

dass den Bürgern der Vaterstadt,aus welchen der Senat besteht

und gewählt wird,zusammengenommen die Allgemeinheit ausmachon .

Das allgemeine Beste,das Gemeinwohl habe ich im Auge,die Allge¬

meinheit soll wachen über mein und ihr Gut . So meine ich den

Fehltritten des Senats und der Aerzte - denn alle Menschen sind

dem Irrthum unterworfen - eine Riegel vorschieben zu können .

Die Bürger dieser Stadt bilden die Allgemeinheit,und die

aus ihnen gewählten Collegien des Senats und der Bürger ( 51 er

u . 9 er ) sind die Spitzen der Bürgerschaft oder Allgemeinheit .

Und so kann neben diesen Spitzen und Sprechern der Allgemein¬

heit jeder Bürger nachfragen,wie es um meine Stiftung und deren

Verwaltung steht,wennes etwa irgendwo beim Senat,den Bürgercol -

legien oder den Aerzten selbst fehlen sollte .

( Monita fol . 3 vers . bis 5 vers . )

Mein Haus und Alles , was ich habe sei bestimmt Aerzte

fromm,redlich,fleissig und geschickt zur Förderung des allgemei¬

nen Wohls zu machen .Mein Haus soll nicht ein Fress =Sauff = oder

Spiele noch Hurenhaus sein,nicht zum Müssiggang und Lastern ,

sondern zu Studien und rechtschaffenem Leben dienen . Ja es soll

ein wahrhaftiges Gotteshaus sein,dessen Endzweck ist,Gottes

Ehte und das allgemeine Beste .

( Monita fol . 30 vers . u . 31 . )



Die Aerzte sollen bei der Vertheilung aus meinem Institut nicht

ihre Söhne bedenken,haben sie kein Geschick,sollen sie nicht

Aerzte werden,die Medizin erfordert aufgeweckte Köpfe . Es ist

besser sie lernen Handwerk oder - andere Professionen . Ehrliche

Arbeit,ob sie auch gering,schändet nicht . Der EndzweckXXX ist ,
der Vaterstadt zu nützen und gute Aerzte und Chirurgen zu bil¬

den,nicht den Aerzten Almosen und Brod zu schaffen,nicht davon

zu prassen .
r

- - "
^

( Monita fol . 51 )- ± - . . . .

Mein Institut ist pro Publico,Senat und Bürgerschaft,so

allesammt Bürger . Das Publicum soll Richter und Beschützern sein .

( Sehedul . pg 44 )

Mein Institut wird ein immerwährendes Fideicommisd meiner

Familie und zugleich der Aerzte sein .

( Monita fol . 48 )



Administratoren

7 . Januar 1770 .

Nb . Künfftig so etwas neu drucken lassen , anno a publicatione

documentorum Instituti elapso vel revoluto : zu gedenken,dass

wie Varrentrapp einen Kalender hat und ) zu diesen als Anhang
. . . .

'

die jetzige Verfassung Frankfurts . !
;r

die 4 Administratoren dos medicinischen Institutes aus der
I '

Zahl der Aerzte mit '

den 4 aus der Bürgerschaftnebst diesen gesetzt "habe für das

Bürgerhospital . ^
So lange ich lebe,wähle ich selbst die Administratoren ,

nach meinem Tode,so ein neuer zu machen,soll das ganze Colle¬

gium durch die 3 Administratoren eine neue Persönlichkeit mei¬

nem Neffen,oder nach dem Aussterbon meiner Familie dann an die
* ,t

Universität Giessen Vorschlägen,damit sie Wählen ; sie haben

nur das Vortahlagsrecht und können auch gedachte Personen HH

sonst aus dem Collegium wählen,wen sie kennen und gut halten ,

den von mir in den Satzungen gesetzten Endzweck zu erreichen .
i

( Monita fol . 34 u . 35 )

20 .Mai 1772 .

Hach meinem Tode ist in den Varrentrappaohen Kalender zu

setzen,wer die Administratoren sind in dem Collegie medioo

und im Bürgerhoapital . Hinzuzusetzen sind auch dis Revisoren

eines jeden Jahres : der Stadtschultheiss,der Senior Syndicus

primarius,oder der,den aus dem Collegium des Syndici meine Fa¬

milie wählen will,oder wenn diese ausgestorben ist,die Dekane

der juristischen und medizinipchen Fakultät der Universität
t

Giessen .

( Monita fol . 36 u . 37 )



11 März 1772

Zu der Administration bei meinem Bürgerhospital sollen solche

aus der Bürgerschaft gewählt werden,welche sich durch Weiasheit

und Zuverlässigkeit auszeichnen . und gleichzeitig nicht zu dem

Senat zu gelangen suchen .

Meine Familie und deren Nachfolger sollen die Vorate

her ernennen aus dem Collegium medicum und

den Bürgern zu dem Collegium medicum und dem Bürgerhospital .

Der Senat hat hier nichts zu handeln .

( Monita fol . 65 verg . u . Schedulae pag . 52 )

27 . Nov . 1766 )
'

,

Physici sollen meine Stiftung verwalten,aber allein,so sie
t'

tüc & tig sind und berufen sein wollen,nämlich die von den Aerz -

ten welche in Bezug auf Wissenschaft uiid Tugend die besten

sind . Ebenso will ich lutherische,da ich eine luthrische Stif -

tung gemacht habe . Ausgeschlossen sind dio ^ Atholikea ( Papicolae ')

auch wenn sie einmal Physici werden sollten .Ausgeschlossen sind

die Keformirten obschon der älteste der 5 Petrus de Spina Phy -

sicus war . Ausgeschlossen sind die Juden,die auch von Alters
4

Physici waren . j

( Monita fol . 64 vers . R + Schedulae pag . 50 )

Und sind alle Zeit solche aus den Bürgern zu Administaa -

toren zu wählen,die entweder nicht wählbar zu der Raths =Stelle

sind oder selbe nicht begehren .

( Monita fol . ^6 vers . )



11 März 1772 .

Zu der Administration bei meinem Bürgerhospital sollen solche

aus der Bürgerschaft gewählt werden,welche sich durch Weissheit

und Zuverlässigkeit auszeichnen,und gleichzeitig nicht zu dem

Senat zu gelangen suchen .

Meine Familie und deren Nachfolger . . . . . . . sollen die Vorste¬

her ernennen aus dem Collegium medicum und

den Bürgern zu dem Collegium medicum und dem Bürgerhospital .
J

Der Senat hat hier nichts zu handeln .

( Monita fol . 65 vers . u . Schedulae pag . 52 )

27 . Nov . 1766 )

Physici sollen meine Stiftung verwalten,aber allein,so sie

tüc & tig sind und berufen sein wollen,nämlich die von den Aerz -
- - - - t

ten welche in Bezug auf Wissenschaft und Tugend die besten
r }

t —

sind . Ebenso will ich lutherische,da ich eine luthrische Stif¬

tung gemacht habe . Ausgeschlossen sind die Katholiken ( Papicolae ^
t

auch wenn sie einmal Physici werden sollten . Ausgeschlossen sind

die Reformirten obschon der älteste der 3 Petrus de Spina Phy -

sicus war ^ Ausgeschlossen sind die Juden,die auch von Alters

Physici waren .

( Monita fol . 64 vers . u ^ Schedulae pag . 50 )

O .
' L . iO

Und sind alle Zeit solche aus den Bürgern zu Administaa -

toren zu wählen,die entweder nicht wählbar zu der Raths =Stelle

sind oder selbe nicht begehren .

( Monita fol . 36 vers . )



Administratoren 1. .
'
. I

7 . Januar 1770 .

Nb . Künfftig so etwas neu drucken lassen , anno a publicatione

documentorum Instituti elapso vel revoluto : zu gedenken,dass

wie Varrentrapp einen Kalender hat und zu diesem als Anhang

die jetzige Verfassung Frankfurts .

die 4 Administratoren des medicinischen Institutes aus der
... L

Zahl der Aerzte mit

den 4 aus der Bürgerschaftnebst diesen gesetzt habe für das
, .

'
. I '

Bürgerhospital .

So lange ich lebe,wähle ich selbst die Administratoren ,

nach meinem Tode,so ein neuer zu machen,soll das ganze Colle¬

gium durch die 3 Administratoren eine neue Persönlichkeit mei¬

nem Neffen,oder nach dem Aussterben meiner Familie dann an die

Universität Giessen vorschlagen,damit sie Wählen ; sie haben

nur das Vorschlagsr * cht und können auch gedachte Personen XE

sonst aus dem Collegium wählen,wen sie kennen und gut halten ,

den von mir in den Satzungen gesetzten Endzweck zu erreichen .

( Monita fol . 34 u . 35 )

20 . Mai 1772 . .

Nach meinem Tode ist in dem Varrentrappschen Kalender zu

setzen,wer die Administratoren sind in dem Collegio medico

und im Bürgerhospital . Hinzuzusetzen sind auch die Revisoren

eines jeden Jahres : dar Stadtschultheiss,der Senior Syndicua

primarius,oder der,den aus dom Collegium dex Syndici meine Fa¬

milie wählen will,oder wenn diese ausgestorben ist,die Dekane

der juristischen und medizinischen Fakultät der Universität

Giessen .

( Monita fol . 36 u . 57 )
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# le Vorschriften

für die Amtshandlungen der Stiftungsadministration

sind in den testamentarischen Bestimmungen Senckenbergs üb -e?

über die Errichtung und Verwaltung seiner Stiftung gegeben ,

deren Originale,von Senckenbergs eigner Hand geschrieben,in

dem Archiv der Stadt Frankfurt unter : " Uglb . C . 9 . N8 2 " aufbe =

wahrt werden .

Did Bestimmungen sind :

l ) der Stifungsbrief vom 18 August 1763 und die Zugabe zu

diesem vom 16 Dezember 1765 . Von diesen beiden liess Senckanberg

im Jahre 1770 bei Brönner eine grössere Anzahl Abschriften

hersteilen . Jedem neu eintretenden Administrator wird ein sol =

ches Exemplar eingehändigt . Das Manualexemplar Senckenbergs ,

durch einige handschriftliche Zusätze von ihm erweitert, - die

für die Amtshandlungen der Administration unwesentlich sind, -

befindet sich ebenfalls auf dem Stadtarchiv . Nachdem Tode Sen =

kenbergs wurde von dem Syndicus Schudt ein nachdem Manualexem =

plar vervollständigtes Druckexemplar des Stiftungsbriefes und

der Zugabe uns ausgehändigt . Es ist in einem Umschlag von Gold =

papier geheftet und trägt auf dem Deckel die Inhaltsangabe und

eine alte Inventarnummer 54 . Es wird in dem Kassenschrank der

Stiftung aufbewahrt und soll nicht aus der Hand gegeben oder

verliehen werden .

. 2 ) Senckenberg hatte sich in dem § 17,pg . 60 der Zugabe zu

dem Stiftungsbrief das Recht Vorbehalten noch weitere Verordn

nungen zuzufügen . In seinem Nachlasse fanden sich von solchen vor :

a ) einHeft bestehend aus 23 Foliobogen betitelt :

" Monita und Nptamina an meine Herrn Executores und das Colle =

gium Medicum,zur Nachricht,Execution und Befolgung in supple =

mentum des Testament ! und in specie Donationis auq ^ Stiftungs =

instrumenti d . d . l8 . Augusti 1763 in specie dessen § 18 . 1764

Majo seq . " Von diesen Monita und Notamina erhielt nach dem Tode





Senckenbergs ^eine von der Gerichtscanzlei unter den 6 März 1773

ausgefortigte Abschrift,in der jedoch auf Befehl des R &ths ein

Passus ausgelassen worden war . Diese ist auf 74 numorietten Bl &t =

tern geschrieben , gerichtlich beglaubigt,und ist in rotem Juch =

tenloder gebunden,mit Goldpressung verziert . Sie wird in dom Kas¬

senschrank der Stiftung aufbewahrt und soll nicht aus der Hand

gegeben oder verliehen werden . - In dem Archiv der Stiftung be =

finden sich zwei weitere , nicht amtlich beglaubigte , &bschrif =

ton von der Gerichtscanzlei ausgefertigt und eine dritte,welche

der Administrator Tagner für sich angefertigt hatte .

b ) eine grosse Anzahl Testamontszettel, " Schadulae " ,im Gan=

aen 102 Stück . Nur von einem kleinen Teil derselben erhielt die

Administration nach dem Tode Senckenbeggs Abschrift,welche der

gerichtlichen Abschrift der Monita boigefügt wurde . Der Rest

war von dem Rath als anstössig befunden worden und durfte

nicht mitgeteilt werden . Im Jahre 1869 erhielt die Administration

von dom damaligen Archivdirektor Dr . Kriggk eine fast vollstän¬

dige Abschrift jenes Restes . Sie ist auf 28 Blättern geschrieben .

AuR der 5 ? Seite ist der in der gerichtlichen Abschrift der No-

tamina ausgelassene Passus nachgetragen . Diese Abschrift,von Dr .

Kriegk collationiert und amtlich beglaubigt ist die einzige

existierende . Sie ist ebonfalss ih &oten Juchtonleder mit Gold =

pressung gebunden,soll in dem Kassenschrank der Stiftung aufbe =

wahrt,nicht aus der Hand gegeben oder verliehen werden .

( Ein Nachtrag der von " riegk ausgelassenen,übrigens für die

Amtshandlungen der Administration unwichtigen Testanontszottol

Senckenbergs,folgt des historischen Interesses halber an Schluss

dieser Zusammenstellungen ) .

In allen wichtigen Fragen welche die Stiftung betreffen ,
! ,

sind der Stiftunsbrief mit der Zugabe,die Monita und Notamina

und die Schedulae zu Rate zu ziehen .

Da aber die Niederschriften Senckenbergs in den letzteren





weder chronologisch noch inhaltlich geordnet sind,sondern nie =

dergeschrieben,wie oder wann ihm Fragen in den Sinn kamen oder

durch äüssere Anlässe hebirorgerufen waren,so sind zu einer leich =

teren Benutzung für die Administratoren und Coexecutoren die

wichtigsten Bestimmungen ( die lateinisch geschriebenen in einer

durch einen Fachmann vorgenommenen deutschen Uebersetzung ) ausge =

zogen und inhaltlich geordnet nachstehend aufgefühwt .

Frankfurt a/Main . Dezember 1920 *





^ Vorschriften

ür die Amtshandlungen iier Stiftungyadmtnistration ^

* ^ ^ * . . . ..
Die Willensmeinuhgan - Senckenbergs Über die Errichtung und

^ /

in nag n Vorschriftendie Verwaltung seiner Stiftung ^

nieder

r ' l ) der Stiftungsbrfbf vom 18 . August 1763 und die Zugabe zu

diesem vom 16 . Dezember 1765 .
Bin
BiA ^afiglnalBiederTChTlft Sanckenbergs dieser beiden Stücke

sowie der 3 anderen nachfolgenden sind auf dem Archiv der Stadt
r - v " ,- -

j
Frankfurt unterUglb * C . 9 . N8 2 aufbewahpt . Von den peiden liess Sencken -

berg im Jahrel770 bei Brönner eine grössere Anzahl Abschriften

durch Druck herstellen,von welchen jedem neu eintretenden Adminis -

taror ein Exemplar eingeh &ndigt wird . Das - Manualexemplar Senckenbergs ,

durch einige handschriftliche Zusätze - die für die Amtshandlungen der

Administration unwesentlich sindAvon ihm erweitert,befindt sich auf

dem Stadtarchiv . Ein * von Syndicus Schudt nach dem Tode Senckenberg

nach diesem vervollständigtes Druckexemplar des Stifungsbriefes und

der Zugabe ist in einem Umschlag von Goldpapier geheftet und trägt

auf dem Deckel die Ihhaltsangabe und eine alte Inventarn &mmer 54 .

Es wird in dem Kassenschrank der Stiftung aufbewahrt,und soll nicht

aus der Hand gegeben oder verliehen werden .

2 ) Senckenberg hatte sich in dem § 17,pg 60 der Zugabe zu dem

Stiftungsbrief das Recht Vorbehalten noch weitere Verordnungen zu¬

zufügen . In seinem Nachlasse fanden sich von solchen vor :

a ) ein Heft bestehend aus 23 Foliobogen betitelt :

Monita etd Notamina an meine Herrn Executores und das Collegi¬

um Medicum,zur Nachricht Execution und Befolgung in supplementum

des Testament * und in specie Donationis auch Stiftungsinstrumenti

d . d . l8 . Augusti 1763 in specie { .essen § 18 . 1764 Majo sq .

Das Original dieses Schriftstückes blieb auf dem Stadtarchiv . Die

Administration erhielt eine von der GerichtstCanzlei unter dem 6 .

März 1773 ausgefertigte A* * ehr4ft,ia dar jedoch auf Befehl des Ratha

ein Passus ausgelassen worden war . j ^





W ) ein * grosse Anzahl Testamentszettel,Schedulae

Diese befinden sich ebenfalls auf dem Stadtarchiv . Nachdem Tode Sen -

ckenbergs erhielt die Administration nur von einem kleinen Teil der -

selbeneine Abschrift,welche der gerichtlichen Abschrift der " Nota -

mina ' beigefügt wurde . Der Rest wurde als " anstössig " befunden und

nicht mitgeteilt . Durch Herrn Stadtarchivar Dr . Kriegk erhielt die

Administration im Jahre 1869 einKvollständige Abschrift * &mmtlicher
" ' Schedulae . Diese ist auf 28 Blätter geschrieben,auf der 57 ten Seite

ist der in der Abschrift der Notamina ( s & e unter a) ) ausgelassene

Bassus nachgetragen . Die Abschrift ist von Dr . Kriegk collationiert

und amtlich beglaubigt . Diese Abschrift ist die einzige existierende ,

sie ist in rotem Juchtenleder mit Goldpressung gebunden,wie die ge¬

richtliche Abschrift der Notamina .Beide sollen in dem Kassenschrank

der Stiftung aufbewahrt und nicht aus der Hand gegeben oder verlie¬

hen werden ^Von den Notamina befinden sich in dem Archiv der Stiftung

noch zwei weitere,nicht amtlich beglaubigte gerichtliche Abschriften

und e&ne dritte,welche der Administrator Dr . Wagner geschrieben hatte ,

unter NS . . . . aufbewahrt .

In allen wichtigen Fragen,welche die Stiftung betreffen,sind

der Stiftungsbrief mi & der Zugabe,die Monita und Notamina und die

Schedulae zu Rate zu ziehen .

Da aber die Niederschriften Senckenbergs in den Monita und

Schedulae weder chronologisch noch inhaltlich geordnet sind,sondern

niedergeschrieben,wie sie ihm in den Sinn kamen,oder ihn beschäftig¬

ten , so sind zu einer leichteren Benutzung für die Administratoren

und Coexecutoren die wichtigsten Bestimmungen ( die lateinischen in

einer durch einen Fachmann vorgenommenen deutschen Übersetzung )
nachstehend

aus den beiden ausgezogen und inhaltlich geordnet ^ aufgeführt .

Frankfurt A/Main . Dezember 1920









Wichtige Entscheidungen . Streitfälle

Handelt es sich um Hauptsachen,kann meine Familie entscheiden ,

( nicht der Senat,damit er nicht ein ihm nicht zustehendes Recht

erwirbt ) mit dem Colleg ( den Aerzten ) oder nach dieser ( der Fami =

lie ) die 2 Decane von Giessen,welche auch Gutachten in Zweifels *

fällen geben können,und kann,damit es unpartheiisch hergeht ,

gleichzeitig der in Frage stehende Fall auf eine andere Akade *

mie geschickt werden .

( Monita fol . 2l )

Wäre in Nebensachen oder wegen ohnvorauszusehender Ereignisse

ein Schluss oder Abänderung zu machen,so soll dies von der Fa=

milie und den Aerzten zugleich geschehen .

( Monita fol . 50 )

Wäre etwa Verdruss unter den Medici,sollen Schiedsrichter aus

der Familie und dem Collegium medicum genommen und die Sache

entschieden werden . Und absolute nichts vor die Obrigkeit kom=

men,und wer diesen Weg nehmen will,soll eo ipso ausgeschlossen

sein *

( Schedulae pg . &R 13 )





Selbständigkeit der Stiftung .

Meine Stiftung soll allzeit separat bleiben und niemal vermengt

mit Stadtsachen,damit nicht die Gewalt darüber in fremde Hände

komme,die den heilsamen Endzweck vereitele .

( Schedulae pg . 6 )

Zu § i7 des Stiftungsbriefes :

Hände einzuschl &gen Nb . ist wohl zu verklausuliren wegen §14

gedachter eventualen coexecutoren,damit nicht der Schultheiss und

erste Syndicus sich ermächtigen in allen Fällen Maas zu geben,m

ohne dass sie in streitigen Fällen reqirirt würden von dem Col¬

legium medicum und den 51 er Senior überstimmten und sein Vo¬

tum unkräftig machten .

( Schedulae pg . 27 )

Quovismodo zu verhüten,dass nicht der Rath die Hände einschla¬

ge un^ sich der Stiftung bemächtige .

( Schedulae pg . 11 )
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Coexecutoren .

Ad § 13 . Stadtschultheiss,erster Syndicus,51 er Senior .

Hätte dieser einer einen grossen FAhler und wäre zum Beispiel

ein Feind der Medicorum,könnte er perhorrescirt und verworfen

werden,sodenn ex Collegio eines ^. eden ein anderer erbeten wer¬

den von dem Collegio ( der Aerzte ) .

( Schtdulae pg . 20 . )

Ad § 14 . Eventuale Coexecutores .

Nicht anders als im Falle Physici ihre Schuldigkeit nicht thä =

ten und das Collegium Medicum,Arme oder auch meine Familie

vide notata ad § 1 sollten bey Rath oder den Herrn Inspectren

zuvor Klage anbringen .

Nach Gefallen aber Hände eimzuschlagwn ( § 17 ) die Ihrigen zu

ingeriren,dem Medico Collegio einzugreifen,aus Eigennutz und

anderen bösen Absichten, . . . . soll hier absolument nicht Platz

haben . . Es wären solche senatus und civica Collegia auch

meine Verwandten zusammen,nicht senatus allein,so hier Recht

zu schaffen hätten ,

^ Schedulae pag . 25 u . 26 %

Meine Absicht ist nur,dass wenn die Ae & zte redlich handeln ,

ihnen nicht eingeredet
*
werde,und die 3 Herrn Inspectores nur

die Rechnungen nachsehen und finem Instituti manuteniren .

( Schedulae pg . 29 )

Daher auch Medici ex § 13 des Raths,senatus und der übrigen

Inspectores nur in besonderen Vorfa ll enheiten sich bedienen

sollen nicht in medicis Q die senatus nicht versteht . ) son =

dem nur in hohen Dingen so was anzuordnen , auf der Medicorum

requis ition,de liberando . consulendo , non imperando beyräthlich

zu sein .

( Schedulae pg . 30 )
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